
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale) 13.11.2025
 
 
A u s z u g
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Sportausschusses vom 
12.11.2025:

zu 5.1 Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026, 
Haushaltskonsolidierungskonzept 2026 sowie den 
Beteiligungsbericht 2024
Vorlage: VIII/2025/01586

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: einstimmig abgelehnt
 
 

Beschlussvorschlag:
 

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan 2026.
 

2. Der Stadtrat beschließt das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushaltsplan
2026. Der Oberbürgermeister wird mit der Umsetzung des Konzeptes beauftragt.
Finanzielle Auswirkungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind in den
Haushalt 2026 und in die Finanzplanung der Folgejahre einzustellen.
 

3. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die städtischen Beteiligungen, bei denen die
Stadt Halle (Saale) einen beherrschenden Einfluss hat, in die Haushaltskonsolidierung
einzubeziehen. Im Zeitraum 2026 bis 2030 sind nachhaltig wirkende,
haushaltsentlastende, unternehmenskonkrete Beiträge zur Haushaltssicherung i. H. v.
mindestens 13 Mio. EUR zu identifizieren, zusammen mit einer Einschätzung damit
verbundener Effekte für die Stadt und das jeweilige Unternehmen zu bewerten sowie
hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit abzuwägen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung
vorzulegen.
 

4. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungsbericht 2024 zur Kenntnis.
 
F.d.R.
____________________________
 
Rene Lukas
Protokollführer



 



 
Stadt Halle (Saale) 13.11.2025
 
 
 
A u s z u g
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Sportausschusses vom 
12.11.2025:

zu 5.2 Dritte Änderung der Sportstättenbenutzungssatzung
Vorlage: VIII/2025/01364

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: einstimmig abgelehnt
 
 

Beschlussvorschlag:
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über
die Benutzung von Sporteinrichtungen der Stadt Halle (Saale) –
Sportstättenbenutzungssatzung.
 
 
 
 
 
 
 
F.d.R.
____________________________
 
Rene Lukas
Protokollführer
 



 
Stadt Halle (Saale) 13.11.2025
 
 
 
A u s z u g
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Sportausschusses vom 
12.11.2025:

zu 5.2.1 Änderungsantrag der Fraktion FDP/FREIE WÄHLER zur dritten 
Änderung der Sportstättenbenutzungssatzung VIII/2025/01364
Vorlage: VIII/2025/01940

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt
 
 

Beschlussvorschlag:
 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über
die Benutzung von Sporteinrichtungen der Stadt Halle (Saale) –
Sportstättenbenutzungssatzung mit folgender Ergänzung: In § 3 wird nachstehender Absatz 7
eingefügt:
 
 

(7) Kinder- und Jugendsportgruppen der halleschen Sportvereine sind im Rahmen des
regelmäßigen Trainings- und Wettkampfbetriebs bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres von der Betriebskostenbeteiligung ausgenommen.

 
 
 
 
 
F.d.R.
____________________________
 
Rene Lukas
Protokollführer
 



 
Stadt Halle (Saale) 13.11.2025
 
 
 
A u s z u g
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Sportausschusses vom 
12.11.2025:

zu 
5.2.1.1

Änderungsantrag der AfD-Stadtratsfraktion zum Änderungsantrag 
der Fraktion FDP/FREIE WÄHLER VIII/2025/01940 zur dritten 
Änderung der Sportstättenbenutzungssatzung VIII/2025/01364
Vorlage: VIII/2025/01947

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt
 
 

Beschlussvorschlag:
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über
die Benutzung von Sporteinrichtungen der Stadt Halle (Saale) –
Sportstättenbenutzungssatzung mit folgender Ergänzung: In § 3 wird nachstehender Absatz 7
eingefügt:
 

(7) Kinder- und Jugendsportgruppen der halleschen Sportvereine sind im Rahmen des
regelmäßigen Trainings- und Wettkampfbetriebs bis zur Vollendung des 18 12.
Lebensjahres von der Betriebskostenbeteiligung ausgenommen.

 
 
 
 
 
F.d.R.
____________________________
 
Rene Lukas
Protokollführer
 



 
Stadt Halle (Saale) 13.11.2025
 
 
 
A u s z u g
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Sportausschusses vom 12.11.2025:

zu 5.2.2 Änderungsantrag der CDU-Fraktion im Stadtrat von Halle (Saale) zur 
Sportstättenbenutzungssatzung (VIII/2025/01364)
Vorlage: VIII/2025/01948

__________________________________________________________________________

Einzelpunktabstimmung:

§ 1 = Nr. 1 mehrheitlich zugestimmt
 
§ 2 = Nr. 2 mehrheitlich abgelehnt
 
§ 8 = Nr. 3 mit Patt abgelehnt
 
 

Beschlussvorschlag:
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Benutzung von Sporteinrichtungen der Stadt Halle (Saale) –
Sportstättenbenutzungssatzung mit folgenden Änderungen:
 
[…]
 
§ 1 Geltungsbereich und einleitende Bestimmungen
 
[…]
 
(5) Die Stadt Halle (Saale) vergibt die Sporteinrichtungen vorrangig an Vereinigungen, die 
Breiten- und/oder Leistungssport anbieten und ihren Vereinssitz in Halle (Saale) haben. 
Ist die Nachfrage größer als die tatsächlichen vorhandenen Kapazitäten, orientiert sich die 
Vergabe nach der folgenden Priorität: 

 Schul- und Dienstsport;
 Leistungs- und Spitzensport der vom Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V. 

festgelegten Schwerpunktsportarten I (Schwimmen, Rudern



 Leichtathletik, Kanu-Rennsport, Wasserspringen), Schwerpunktsportarten II 
(Handball männlich, Bob, Judo, Turnen männlich) sowie Paralympischer Sport 
(Paralympische Schwerpunktsportarten);
Behindertensport, Judo, Leichtathletik, Rudern, Schwimmen, Turnen (männl.) sowie 
Wasserspringen; 

 Breitensport;
 Sonstige Nutzung entsprechend der Widmung der Sporteinrichtung.

 
Belegungskriterien können in einer Verwaltungsvorschrift festgelegt werden.
 
[…]
 
§ 2 Betriebskostenbeteiligung
 
(1) Die Stadt Halle (Saale) erhebt für die in § 1 (2) genannten Sportstätten eine 
Betriebskostenbeteiligung für jedes Segment der Sportstätte in folgender Höhe:
- Ab dem 01.07.1.2026 2,38 € / Stunde,
- ab dem 01.01.2027 3,57 € / Stunde, bis 31.12.2027. 2027 erfolgt eine umfassende 
Evaluation zur Angemessenheit der Beteiligung und eine Entscheidung über die 
weitere Entwicklung der Betriebskostenbeteiligung.
- ab dem 01.01.2028 4,76 € / Stunde,
- ab dem 01.01.2029 5,95 € / Stunde.
Die Betriebskostenbeteiligung enthält die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe von derzeit
19%.
 
(2) Für die Nutzung der Eissporthalle erhebt die Stadt Halle (Saale) eine im 
Nutzungsvertrag vereinbarte Betriebskostenbeteiligung mindestens in folgender Höhe:
 Ab dem 01.01.2026 41,65 € / Stunde, - - -
 ab dem 01.01.2027 42,84 € / Stunde,
ab dem 01.01.2028 44,03 € / Stunde,
ab dem 01.01.2029 45,22 € / Stunde,
Die Betriebskostenbeteiligung enthält die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe von derzeit
19%. Anlage 2 (3) Für die Nutzung der Schwimmhalle in der Robert-Koch-Straße erhebt die 
Stadt Halle
 
[…]
 
§ 8 In-Kraft-Treten
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Halle (Saale) in Kraft. Zur Überprüfung der Angemessenheit der 
Betriebskostenbeteiligung erfolgt im Jahre 2027 eine Evaluierung der Auswirkung auf 
die finanzielle Tragfähigkeit weiterer Erhöhungen für die Arbeit der betroffenen 
Vereine.
[…]
 
F.d.R.
____________________________
 
Rene Lukas
Protokollführer



Stadt Halle (Saale) 13.11.2025
 
 
 
A u s z u g
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Sportausschusses vom 
12.11.2025:

zu 5.2.3 Änderungsantrag der Fraktion Volt / MitBürger zur Beschlussvorlage 
„Dritte Änderung der Sportstättenbenutzungssatzung“ 
(VIII/2025/01364)
Vorlage: VIII/2025/01949

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt
 
 

Beschlussvorschlag:
 

1. Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die 3. Satzung zur Änderung der
Satzung über die Benutzung von Sporteinrichtungen der Stadt Halle (Saale) –
Sportstättenbenutzungssatzung in der in Anlage 1 (Änderungssatzung) und Anlage
2 (Lesefassung) beigefügten Fassung.
 

2. Der Stadtrat beschließt, gemäß § 6 der geänderten Sportstättenbenutzungs-
satzung, die folgenden Ausnahmen von der Betriebskostenbeteiligung:
 
 

a. Kinder‑ und Jugendsport (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) der
gemeinnützigen Sportvereine und ‑verbände mit Sitz in der Stadt Halle
(Saale)

b. Sportangebote für Menschen mit Behinderung der gemeinnützigen
Sportvereine und ‑verbände mit Sitz in der Stadt Halle (Saale) auf Antrag

 
 
 
 
 
F.d.R.
____________________________
Rene Lukas
Protokollführer
 
 
 




